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Unterstellung  der  strategischen Infrastrukturen  der  Energiewirtschaft unter  die  Lex 
Koller 

Sehr geehrter Herr Flügel 

Der  Gemeinderat  der  Stadt Bern dankt Ihnen für  die  Gelegenheit, zur Unterstellung  der 
strategischen Infrastrukturen  der  Energiewirtschaft unter  die  Lex Koller Stellung nehmen 

zu können. 

Der  Gemeinderat erachtet das Anliegen,  die  strategischen Infrastrukturen  der  Energiewirt-
schaft («Energieinfrastrukturen») gemäss Vorentwurf  des  Bundesgesetzes vor dem Zugriff 

aus dem Ausland zu schützen, als äusserst berechtigt. Für eine funktionsfähige Gesell-
schaft ist  die  Versorgungssicherheit eine elementare Grundvoraussetzung. Ein Verkauf  der 
Energieinfrastrukturen  an  ausländische Investoren kommt für  den  Gemeinderat deshalb 
nicht infrage. 

Soll  die  Umsetzung  der  parlamentarischen  Initiative  nicht mittels  der  Unterstellung  der 
Energieinfrastrukturen unter  die  Lex Koller erfolgen, wäre alternativ denkbar, ein Mecha-
nismus auf gesellschaftsrechtlicher Ebene umzusetzen. Dieser würde  den  Fokus auf  die 

Zusammensetzung und vor allem  die  Steuerung  der  Trägerschaft (Eigentümerschaft)  der 
entsprechenden Infrastrukturanlagen legen.  Die  (strategische) Steuerung  der in  Frage ste-

henden Infrastrukturanlagen soll  in  jedem Fall  in  Schweizer Händen verbleiben. 

Der  Gemeinderat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Alec von Graffenried 
Stadtpräsident 
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Dr. Claudia Claudia  Mannhart 
Stadtschreiberin 
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